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Grundgesetz der Kirche?
Zum Problem der Lex Ecclesiae Fundamentalıis

Was 1St geschehen?

Während des Vatikanischen Konzıils, wenıge Wochen VOTLT seiınem Bod. hat apst
Johannes 1963 ıne Kommıissıon VO  e 40 Kardiniälen eingesetzt, 198881

eın weıteres Vorhaben 1n Angrift nehmen, das jenem denkwürdigen
1950 wenıge Wochen nach seiner Wahl un apst, angekündigt hatte: Die Revısıon
des kirchlichen Gesetzbuchs. apst Paul VI hat AIl 1964 Konsultoren dieser
Kommissıon EernNAanNnnNnet. Im Lauf der e1lt sınd noch welıtere Mitglieder und Konsul-
tOoOren der Kommuissıon dazugekommen. Nach dem 'Tod des ersten Präsidenten, Pıetro
Card Ciriacl, 1266, hat der apst 1967 den vıer Tage vorher
A Kardınal erhobenen Pericle Felici ZU. Präsidenten der Kommuissıon Eer-

E:

Auf der ersten Sıtzung der Konsultoren 1965 legte der Präsiıdent, damals
noch Kardınal Cıirıacı, den Konsultoren dıe Frage VOTr, ob für die lateinische und die
orjentalische Kirche Je e1in eiıgenes Gesetzbuch geschaffen werden solle un: diesem

WIe eın Grundgesetz voranzustellen sel1. Zum Studium dieser Frage wurde
darauffolgenden Tag iıne neunköpfige Kommuissıon eingesetZt. Wenige Tage VOT

dem Abschlufß des Vatikanıschen Konzıils wurde MI1t eıner feierlichen Versammlung
der Miıtglieder und Konsultoren die Arbeit der Kommissıon ur Revısıon des kırch-
liıchen Gesetzbuchs 7€} F: 1965 offiziell eröftnet. Be1 dieser Gelegenheit oriff auch
der apst 1n seiner ede die rage auf, ob angebracht sel, neben dem Gesetzbuch
für die lateinische und dem für die orjıentalische Kirche eın gemeinsames und grund-
legendes Gesetzbuch schaften, 1n dem das Ius cConstitutivum Feclesiae enthalten se1in
solle Diese Formulierung 1eß offen, ob 1ın eın solches gemeinsames Gesetzbuch alle für
die Gesamtkirche geltenden (jesetze oder 1LUFr die yemeınsamen Verfassungsnormen
aufgenommen werden sollen Die Mitglieder der Kommuissiıon (Kardinäle) haben sıch
auf ihrer Sıtzung 25 e 1965 datür entschieden, daß ine Lex fundamentali3 seH

cConstitutionalıs, also eın gemeınsames Verfassungsgesetz geschaffen werden solle
Im Janyar 1966 wurden die Konsultoren 1n Studiengruppen für dıe einzelnen

Sachgebiete des kirchlichen Rechts aufgeteilt. Mıt der Lex fundamentalıis hatte siıch
zunächst die Zentral- oder Koordinationskommission befassen. In der ersten Jah-
reshälfte 1966 wurde in dieser Arbeitsgruppe iıne Skizze entworftfen, beraten
und schließlich 1m Juli 1966 wieder erwortien (26./27. 66) Eıne zweıte, schon
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ausführlichere Skızze wurde VO  } derselben Arbeitsgruppe 34 1967 als
Arbeits- un Dıiskussionsgrundlage ANSCHOMMLEN.

Die Ordentliche Bischofssynode (29 O wurde VO Präsidenten
der Revisionskommission über das Vorhaben eıner Lex tundamentalıis intormiert. Die
Bischofssynode hat diesen Plan gutgeheißen. In drei Sıtzungen Sa
69° 16.—24 69) hat die AT 1967 eıgens dafür eingesetzte Arbeitsgruppe den
Entwurf einer Lex fundamentalıs beraten. Das Ergebnis dieser Arbeit 1St 1n eiınem

Entwurf nıedergelegt. Diesen hat Kardinal Felicıi, nachdem 21 1969 der
Außerordentlichen Bischofssynode über den Stand der Arbeit berichtet hatte,

1969 mMIit der Bıtte Stellungnahme bıs A Ende des Jahres den Mitglie-
dern der Revisionskommission SOWI1e den Mitgliedern der Glaubenskongregation un:
der Internationalen Theologenkommission zugesandt.

Dıie darauthin eingegangenen Stellungnahmen hat dıe Arbeitsgruppe 1n 7We] Ö1t-
ZUNgCN —2 70 und AÄR A /0) geprüft un: teilweise berücksichtigt. Dabe!i
sind auch Vertreter nichtkatholischer Kirchen Rat SECEZOHCN worden. Der daraus eNnNt-

standene Entwurf weıcht WTr VO  $ dem vorausgehenden mehreren Stellen
ab, weIlst aber diesem gegenüber keine wesentliche Änderung mehr auf Dieser

Entwurf einer Lex Ecclesiae Fundamentalis wurde VO  3 Kardinal Felici 1m Früh-
jahr 1971 alle Bischöfe der Welt ZUr Stellungnahme gesandt.

Diese Arbeit wurde bisher Ausschlufß der Ofrentlichkeit geleistet. Die Revı1-
sionskommissıon o1bt Wr se1it 1969 un dem 'Titel „Communicatıiones“ Miıtteijlun-
SCH heraus, VO  en denen gewöÖhnlich wel efte in einem Jahr erscheinen. Darın wird
aber über die Arbeit der Kommuissıon LLUL 1n formaler Hınsıcht berichtet, nıcht aber
der exXt der erarbeiteten Entwürte publiziert. Durch Indiskretion kam aber sowohl
der dritte1 wIıe auch der vierte Entwurtft? die Ofrentlichkeit.

YSt dıe Veröffentlichung des etzten Entwurts hat heftige Reaktionen ausgelöst.
Die öftentliche Kritik 3 hat dazu geführt, daß die den Bischöfen gestellte Frist ZUT

Stellungnahme VO 1971 auf den 1972 hinausgeschoben wurde und der
Berichterstatter der Arbeitsgruppe, der Owener Kanonist Onclin 1971

In deutscher Übersetzung: Herder Korrespondenz (1970) DL
Herder Korrespondenz 25 (1971) 2399249
Kein Grundgesetz der Kirche hne Zustimmung der Christen. 'Text des Entwurfs und kritische

Beiträge (die vorher 1n der Wochenzeitung Publik abgedruckt waren): Johannes Günter Gerhartz,
Kommt das Grundgesetz der Kırche fruh? (9—17); Walter Kasper, Eın Grundgesetz der Kirche
eın Grundgesetz der Restauration? (18—30); Johannes Neumann, Zum Gespött der Juristen (31—44)
(Maınz Gıuseppe Alberigo, Fın Grundgesetz der Kirche? 1n ® Orientierung 35 (1971) 85—90;

Kaufmann, Es äfßt sıch ıcht verbessern. Reaktiıonen autf das Grundgesetz, 1n ® Orıjentierung 35
(1971) 124—-126; Johannes Neumann, estern für heute eın Grundgesetz? 1n Orıientierung 25
(1971) 142—-144; Gıiuseppe Alberigo, Das Grundgesetz für dıe Kirche als Werkzeug /Abie Restauratıon,
in: Concilium (1971) 449-457; ders. (ın Zusammenarbeit MIt einem Team VO Theologen, Kirchen-
und Verfassungsrechtlern), Ossıer tür eine kritische Analyse des Entwurts der Lex Fundamentalıis
(Bologna Das Grundgesetz der Kirche eine kanonistische Fehlkonstruktion? 1n : Herder Kor-
respondenz 25 (1971) 273—-276;: Alexander Dordett, Zum Entwurt der „Lex Fundamentalis“, 1n * Wort
un Wahrheit 26 (1974) 308317
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auf einer Pressekonferenz die Erklärung abgab Der Entwurt 1St NUur eın Arbeits-
papıer, das aut Grund der Stellungnahmen der Bischöte umgearbeitet werden kann;
außerdem oll das Grundgesetz nıcht früher 1n raft DESETZL werden, als der Welt-
episkopat tür zweckmäfıg hält

Am 19/1 hat Kardinal Felici der Ordentlichen Bischofssynode berichtet,
da{fß sıch bıs Ende Oktober 1313 Bischöfe schriftlich dem geplanten Grundgesetz
geäußert haben Von dıesen halten 593 eın Grundgesetz für die ZESAMTE katholische
Kıiırche für u:  b 462 stıiımmen eiınem solchen (z;esetz MI1t Vorbehalt Z 251 lehnen

grundsätzlıch ab Dem ext des vorliegenden Entwurfs stimmten NUur 61 Bischöfe
Z AD ehnten ıh: ab, 798 reichten AÄnderungsvorschläge ein. In Ühnlich verschie-
dener Weiıse außerten sıch 1mM Anschluß diesen Bericht mehrere Teilnehmer der Bı-

schofssynode. ıne eigene Stellungnahme dazu hat dıe Bischofssynode nıcht abgegeben.
Dıie Kritik bezieht siıch nıcht NUur auf die Weıse des Vorgehens und den Inhalt des

vorliegenden Entwuris, sondern auch autf die Frage, ob OrtUun, Ja ob über-
haupt möglıch sel,; eın Grundgesetz der Kirche schaften. Wır mussen uns daher
ZWEeTrSE mMI1t diesen Fragen auseinandersetzen, bevor WIr dem vorliegenden
Entwurt a  N,

Kann überhaupt eın Grundéesetz der Kirche geben?

Von manchen wırd dıese rage rundweg verneılnt. Dreı Beispiele datür Kardinal
Leo Suenens, Erzbischot VO  - Brüssel und Mecheln, 1in einem Interview mı1t einer 2 B88 15

rikanischen katholischen Nachrichtenagentur *: Die Kırche braucht eın Grundgesetz;
denn S1e hat bereıts „ein für alle Zeıiten gültıges Grundgesetz: Das Evangelium“.
1uSse  € Alberigo, Protessor für Kirchengeschichte in Bologna, der M1t einem eaım
VO  3 Theologen, Kırchen- und Verfassungsrechtlern den ext des Entwurts analysıert
hat5 Die Kıirche hat sıch nıe 1mM Laute ihrer 2000jährıiıgen Geschichte 1i1ne Verfassung
gegeben, weıl eben unmöglıch 1St Walter Kasper, Protessor für Dogmatık 1n TD

bıngen ®: „Schon immer gyab in der Kırche eın Kirchenrecht, aber nıemals ein Grund-

gZESEIZ Das Grundgesetz der Kıirche 1St (deshalb) der eın tür allemal überlieferte
Glaube Das Evangelıum 1St die iıne Quelle aller Heilswahrheit un: aller Disziplin
der Sıtten Hıer und nırgends anders haben WIr das Grundgesetz der Kirche VOTL

u1ls

Diese dreı Stimmen zeigen hinreichend deutlich: die Antwort auf dıe Frage, ob

überhaupt eın Grundgesetz der Kirche geben kann, hängt zunächst aAb VO  - der Beant-

WwOortung eıner anderen rage Was ıst enn unter Grundgesetz, 1a untier (Jesetz über-

haupt und unNter Verfassung verstehen?

Regensburger Bistumsblatt Nr. A 19745 10
Concilium (1971) 449
Keın Grundgesetz der Kirche hne Zustimmung der Christen
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„Gesetz“ 1St in der heute üblichen Sprechweise eın mehrdeutiger Begrift. Es brau-
chen hier nıcht alle Bedeutungen vorgestellt Z werden. ber Z7wel verschiedene Be-
deutungen, dıe 1in der gegenwärtigen Diskussion ein Grundgesetz der Kirche
ständig durcheinandergebracht werden, mussen deutlich voneiınander abgegrenzt WEer-

den (sesetz als Teil der Rechtsordnung und (zesetz als Heilsweg.
Dıie Theologen sprechen 7zuweilen VO  w dem „Gesetz Christi“ oder dem „ NCUCI

Gesetz“. Dies 1St verstehen als Gegenüberstellung dem „Gesetz des Alten
Bundes“. Das Cjesetz des Alten Bundes 1St eine Einheit VO  z sıttlichen, relig1ösen un:
rechtlich-sozialen Vorschriften, die insgesamt autf den Bundesschluß Sınal zurück-
geführt werden. Dieser Bund regelte nıcht 1LLUTr die Beziehungen 7zwischen dem olk
als anzem un: seinen einzelnen Gliedern, sondern auch 7wischen Jahwe un: Israel.
Das (zesetz 1St eın Gnadengeschenk (sottes seıin erwähltes olk Zumindest in der
nachexilischen elit und noch mehr 1mM Verständnis des Spätjudentums 1STt das Cesetz
dıe Grundlage des persönliıchen Gottesverhältnisses des einzelnen. Das (zesetz Wr der
Inbegrift der Religion. „Fromm seiın  « 1St dasselbe W 1e „das (jeset7z befolgen“. Das
(Gesetz 1st daher für den Menschen die Quelle des Heils Für die Befolgung des (zesetzes
erhält der Mensch VO  — Gott als Lohn für seıne Eigenleistung das eil An diese
Stelle des Gesetzes als Quelle, Weg und Bürge des Heils 1St Jesus Christus Er
hat das eıl als Gnadengeschenk Gottes den Menschen verkündet, der iıh 1m
Glauben und 1n freier Entscheidung annımmt. Das el wird dem Menschen nıcht
durch e1n Gesetz aufgezwungen und kann VO  e} ıhm auch nıicht durch die Befolgung
elines (;esetzes erkauft werden. Weil das el nıcht in Gesetzen liegt, WAar Jesus Chri-
STUS nıcht gesandt, den Menschen Gesetze geben. Darum kann auch die Kirche
als Zeichen un Miıttel des Heıls, 1n der alle Menschen ıhr endgültiges el fnden
sollen, das eıl] nıcht durch den Erlaß VO  . (sesetzen verkünden und vermitteln. Sotfern
Jesus Christus als Quelle und Weg un Bürge des Heils die Stelle des (zesetzes

1St, 1St Jesus Christus für die Kirche, W 45 für das Ite Testament das Gesetz
WAar. Daher kann 1n eınem analogen Verständnis VO „Gesetz Christi“ oder dem
SHNCUCH Gesetz“ gesprochen werden. Dieses LEUE Gesetz, nämlich der LEUEC Heilsweg,
1St Jesus Christus selbst. In diesem Sınn annn selbstverständlich für die Kirche
kein anderes „Gesetz“ und eın anderes „Grundgesetz“ geben als Jesus Christus.

„Gesetz“ bedeutet aber gewöhnlich anderes. Im Bereich des Rechts 1St (jesetz
ıne verbindliche Regel für das konkrete Verhalten der Menschen untereinander, das
heifßt 1n ihrem gesellschaftlichen Zusammenleben. Das 1St LLUTL ein Ausschnitt Aus dem
(zsesamt des menschlichen Lebens. Sofern dıe Kirche 1n ihrer geschichtlichen Exıistenz
als menschliche Gesellschaft in dieser Welt lebt,; bedarf auch S1€e notwendig einer recht-
lichen Ordnung durch Gesetze. uch die geNANNTEN Autoren, die die Möglichkeit eınes
Grundgesetzes der Kirche strikte verneınen, sınd sıch darın ein1g, daß NAa1V ware,
dıe Möglichkeit un: Notwendigkeit kırchlichen Rechts verneınen. Denn das egen-

Vgl Scharbert Schmid, Gesetz: Lexiıkon fur Theologie un: Kirche (1960) 815—820
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teıl VO  ' echt wA4re Ja nıcht Freiheit, sondern Unrecht un: Willkür ber auch 1n
Grundgesetz, das den anderen (jesetzen vorgeht, 1St nıchts anderes als Recht

Wenn also VO  > „Gesetz“ in der Kirche die ede 1St, 1st beachten, da{flß dieser
Begrift verschiedene Bedeutungen haben kann. In der Diskussion u11l das Grund-
ZESETZ der Kirche aber werden dem Begrift „Gesetz“ unversehens verschiedene Inhalte
gegeben

Die Kırche 1St als Heilsrealıtät un: als gesellschaftliche Realität ine komplexe
Wirklichkeit 1 Diese komplexe Wirklichkeit kann nıcht durch Rechtsnormen w1e
(jesetze ergriffen un: tormuliert werden. (Gesetze reichen nıcht ın das Zentrum der
Kirche als Heilsmyster1um, sSiınd 1ber gleichwohl eın Mittel, dem Leben der Kırche
insgesamt dienen 1 Das rechtliche (zesetz 1St anderes als der Anspruch (SOt-
LtEeS den Menschen, ıne geoffenbarte Wahrheit gylauben oder eın sittliches Gebot

ertüllen. Rechtliche (j;esetze können nıcht den Wesensinhalt der Kirche definieren,
sondern 1Ur das Verhalten 1n der Kirche 1n dem Bereich regeln, der rechtlicher Rege-
Jung zugänglıch IST. Rechtliche (Gesetze vermögen nıcht das eıl wirken oder
vermitteln. Sotern aber die Kirche als Heijilsrealität und als gesellschaftliche Realität
iıne komplexe Wirklichkeit SE vermögen auch rechtliche Gesetze, die der Kirche als
gesellschaftlicher Realität zugehören, ine Funktion der Hilfe un des DDienstes
der Heilsvermittlung erfüllen. urch die Befolgung rechtlicher (jesetze annn nam-
ıch die Vermittlung und Erlangung des Heils gefördert werden. Genau das Sagt
auch der vorliegende Entwurf eines Grundgesetzes der Kirche 1in dem Absatz des
Prooem1iums. Wenn dagegen behauptet wiırd, der Entwurf beanspruche dieser
Stelle, da{fß dıe Kirche ıhre Heilssendung auch „durch ıhre Gesetze“ erfülle 1 dann
wiıird dem Text unterstellt, W a4as nıcht in ıhm steht. [Diese Stelle des Entwurts
entspricht vielmehr den VO  } der Bischofssynode 1967 MI1t einer Mehrheit VO  w mehr
als Z7wel Dritteln yutgeheißenen Grundsätzen für dıe Revısıon des kirchlichen Rechts.
Nach diesen oll das HOHE Gesetzbuch nıcht Glaubens- und Sıttenregeln wiedergeben,
sondern rechtlichen Charakter behalten, aber auch durch die rechtlichen (jesetze der
Förderung des übernatürlichen Heils dienen.

Was iıch in abstracto erklären versuchte, 1St konkreten Beispielen verdeut-
lıchen: ıne rechtliche Norm, eın Gesetz, bestimmt; dafß die Eucharistie dem
Vorsıtz eınes Priesters feiern 1St; der durch das Sakrament des rdo dazu bestimmt
1St, Christus repräsentieren 1 Das (Gesetz bestimmt weıter, daß der Priester
bestimmten Umständen der Feier der Eucharistie verpflichtet 1St. Durch diese recht-

Vgl Kasper: Keın Grundgesetz der Kirche hne Zustimmung der Christen
Vgl azu Kasper 2426

10 Dogmatische Konstitution des Vatikanischen Konzıls ber die Kirche, Art
11 Vgl Dordett: Wort un Wahrheit 76 (1971) 310

Vgl Kasper 73
13 Nur and se1 Jer vermerkt, da{fß dieses Gesetz der Fucharistie eingestiftet 1ISt. Zum Zeichen

des Heıilsgeheimnisses der Eucharistie gehört unabdıingbar, da{fß ıcht irgendein Mahl, sondern das Herren-
ahl begangen WIırd.
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lıchen Gesetze wiırd ıcht eil vermiuıttelt. Diese Gesetze sınd aber darauthin AuUsSge-
richtet, der Heilsvermittlung durch dıe Eucharistie dıenen. Ob dem einzelnen durch
dıe Eucharistieteijer tatsächlich eıl vermittelt wırd, das hängt VO  3 seinem gläubigen
Teilnehmen der Eucharistie ab Das 1St eıner rechtlichen Normierung nıcht -
gänglıch. Eın anderes Beispiel: Zum Zustandekommen des Sakraments der Ehe bedarf

1n der Regel der unmittelbaren aktıven Mitwirkung eınes bevollmächtigten Urgans
der Kirche. Diese rechtliche Norm vermasg den Ehegatten eın eıl vermitteln:
S1e 1St aber dazu geeignet, deutlich machen, dafß den christlichen Ehegatten 1n der
Kirche tatsächlıch eıl vermuittelt wird.

Den kırchenrechtlichen, gesetzlıchen Normen kommt also immer LLUL iıne Dienst-
funktion 1ın der Heıilsvermittlung, nıe aber Heıilsvermittlung selber Das Heıils-
mysterıum Kıiırche kann nıcht 1n (jesetze eingefangen werden. Daraus ergeben sıch
Zzwel Konsequenzen:

Erstens: Ayus hırchenrechtlichen Gesetzen annn nıcht 2ne Heilslehre entwickelt
werden. Es 1St daher ein Holzweg, auch WENN VO  e Theologen vielfach begangen
wurde, auf der Grundlage VO  - kırchenrechtlichen Gesetzen Moraltheologie oder auch
Dogmatik betreiben. S0 findet sıch z7. B in manchen gängıgen Lehrbüchern der
Dogmatık 1ne austührliche Lehre über das kırchliche Verfassungsrecht, aber a2um
1ne Darstellung des Heıilsmysteriums der Kırche, die VO eiınem Lehrbuch der Dog-
matık ware. Solche Lehrbücher sprechen übrigens ausdrücklich VO  w

„Constitutio Ecclesiae“ bzw VO  e} „Verfassung der Kırche“. Dem Verständnıis der
Kırche als „Klerikerkirche“ entsprechend wırd dabej diıe Verfassung yewÖöhnlich e1n-
geschränkt autf dıe für Kleriker bestimmten Ämter 1in der Kırche

Die Zzayeıte Konsequenz: Dıiıe birchenrechtlichen Gesetze, dıe nıcht das el schaften
können, aber der Heilsvermittlung dienen sollen, haben sıch selbst Heilsmysterium
der Kırche orıentieren. Das VOLIAUS, da{fß dıe Theologen das Heilsmysterium
Jjeweıls 1in der bestmöglıchen Weıse darstellen. Soweıit die kırchenrechtlichen (sesetze

Heilsmysterium der Kirche ausgerichtet siınd und diesem dienen versuchen, Velr-

mOögen diese Gesetze eiınen gewı1ssen Wiıderschein des Heilsmysteriums der Kirche
geben.

So und 1Ur un nıcht anders 1ST kirchenrechtliches (sesetz verstehen. In diıesem
Sınn und LUr in diıesem Sinn sınd rechtliche (Gesetze in der Kirche nıcht 1Ur möglıch,
sondern auch notwendig. In diesem Sınn 1STt auch eın Grundgesetz oder ine Verfassung
der Kırche möglıch, in der die Grundzüge und Grundsätze der Organısatıon der
Kirche zusammengefafßt sind. Dabej geht yrundsätzlıch konkrete Normen, die
unmittelbar anwendbares Recht und tür nachgeordnetes echt verbindlich sind.

Im einzelnen können und sollen 1n einem solchen Grundgesetz folgende Rechts-
materıen geregelt werden, und WAar in dieser Reihenfolge:

Die Zugehörigkeit ZARE Kirche un: in Verbindung damıt der Verpflichtungs-
ereich der kırchlichen (esetze. Dabei 1St die 1mM Vatikanischen Konzıil deutlich
ausgesprochene Erkenntnis beachten, dafß dıe katholische Kirche nıcht einfachhin
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und ausschließlich MIt der Kirche Jesu Christi ıdentisch 1St un dafß auch die nıcht-
katholischen Kıirchen und kırchlichen Gemeinschaften Träger und Mıttel des Heıls
sind.

Die Mıtverantwortung als Recht und Pflicht aller einzelnen Kırchenglieder.
Dieses elementare echt kann in einzelne Grundrechte aufgefächert un enttaltet
werden. Gleichzeitig 1ST eın entsprechender Rechtsschutz garantıeren.

Die Gliederung der Kirche Hıer geht das Verhältnis VO  > Gesamtkirche
und Teilkirchen und die Möglichkeit und die Formen VO  3 Zusammenschlüssen meh-
PETIGE Teilkirchen. Auch das Verhältnis der katholischen Kirche den nıchtkatholi-
schen Kıiırchen und kırchlichen Gemeinschaften 1St 1n diesen Zusammenhang stellen.

Spezifische Aufgaben der Kirche und Mittel und Wege deren Erfüllung. Dazu
gehört auch das Verhältnis der Kırche Zur Welt un: der menschlichen Gesellscha }
und das Hıneinwirken der Kırche 1n diese.

Die Organısatıon der AÄmter in der Gesamtkirche und 1in den Teilkirchen. Dazu
gehört nıcht 1NUur das Verhältnis der einzelnen Ämter der Gesamtkirche und der Teıil-
kirchen zueiınander, sondern auch das Zusammenspiel VO personalen und kollegialen
Ämtern auf den verschiedenen Ebenen, SOW1e die wesentlichen Voraussetzungen für die
Erlangung der einzelnen Ämter.

Die Grundsätze für dıe Zuständigkeıit und das Verfahren 1n der Rechtsetzung
(Gesetzgebung un: Gewohnheitsrecht) und 1n der Rechtsanwendung (Verwaltung und
Rechtsprechung)

Der Codex Iurıs Canonıicı, das heute geltende Gesetzhbuch der Kirche, enthält
Zut W1e für alle CNANNTEN Materijen gvesetzlıche Regelungen und bekennt sıch zudem
ausdrücklich dazu, dafß gröfßtenteils die schon vorher veltenden Normen wıeder-
z1bt (c 6

Dıie AÄAntwort auf uNnsere rage 1STt also erganzen: Eın Grundgesetz der
Kirche hann nıcht ”N  S geben, sondern Gesetze, die notwendiıger und mögliıcher
Gegenstand und Inhalrt eines solchen Grundgesetzes sind, gıbt auch tatsächlich
heute un hat allen Zeiten 1ın der Kirche gegeben. Damıt kommen WIr ZUT Z W e1l-a a - U . a SC C Y WEn a R UE ten rage

08 Ist Ortun, eın Grundgesetz der Kirche schaffen?B a a Da A d Nachdem WIr festgestellt haben, da{ß der Codex Iurıs Canoniıcı alle wesentlichen
Elemente eines kırchlichen Verfassungsrechts enthält und nachdem hinlänglich ekannt
ISt, da{fß der CAC: insgesamt iın hohem Ma{iß reformbedürftig ISt; annn ohl keine
Frage se1in, daß nıcht LLUTr9sondern darüber hinaus [03°02B höchst notwendig

14 In Art. der Dogmatischen Konstitution ber die Kırche lehrt das Konzıil MmMiıt Bedacht iıcht 5  je
Kırche Christı 1St dıe katholische Kirche“, sondern qe Kirche Christı 15t 1n der katholischen Kırche
verwirklicht“.
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IST, das Verfassungsrecht der Kirche neuzutassen Es geht dabei nıcht E: un 1nNe

Anpassung veränderte Zeitverhältnisse, sondern auch und VOL allem 111e

Neuorientierung theologischen Einsichten über die Kıirche Es kann auch nıcht
fragliıch SC1H dafß die als möglicher un: notwendiıger Inhalt Grund- oder Ver-

fassungsgesetzes gENANNTLEN Materıen rechtlichen Regelung bedürten
Zu iragen 1ST daher NUurL, ob 1ST. die verfassungsrechtlichen Normen

AUS dem allgemeınen Gesetzbuch der Kirche herauszunehmen und CISCNCNHN
Grund- oder Verfassungsgesetz zusammenzufassen.

ach der AZUS der Revisionskommuission verlautenden Absıcht soll das erlassende
Grundgesetz der Kirche theologische un rechtliche Grundlage der künftigen Gesetze
der Kirche un: Ma(ßstab für die Interpretation un: die Weitergeltung bisheriger Ge-

SC1H Damıt 1ST nıchts anderes ZESABT als dies Das den theologischen Einsichten
über die Kırche ausgerichtete rechtliche Grundgesetz soll für die gesamMtTE Kirche gelten
und den übrigen Rechtsnormen der Kırche vorgehen Die Besorgnıis, daß das Grund-
ZESELZ diıeser Aussage zufolge das oberste Krıteriıum des Lebens der Kırche
darstellen solle 1ST VO  - dem Mißverständnıs da{fß rechtlichen (jesetzen 1Ne

Prarogatıve gegenüber der Heilsbotschaft und sittlichen Geboten, die anld-

logen Verständnis auch als (jesetze bezeichnet werden, zukommen könne Rechtliche
Gesetze der Kirche, auch wenn S1C theologischen Aussagen Orjentiert sınd hönnen
1Ur anderen rechtlichen Normen der Kiırche vorgehen Sıe können dagegen nıcht das
Heilswirken (Gottes der Kirche und durch dıe Kırche bestimmen oder begrenzen
und SIC können auch nıcht dıe autf die Selbstverwirklichung des Menschen abzielenden
sittlichen Gebote bestimmen oder begrenzen Der durch rechtliche Normen regelnde
Bereıich des kirchlichen Lebens 1ST 1Ur ein verhältnismäßig kleiner Ausschnitt
Au dem Leben der Kirche

uch ı den gesetzlichen Bestimmungen des GCIG, der CEINZISC Quelle des gesamt-
kirchlichen Rechts SC11I1 wollte, gab und zibt Normen verschiedenen Ranges Wenn
auch die anderen Normen vorgehenden Bestimmungen der Regel nıcht als solche

gekennzeichnet sind wıird doch zenerell geSagtT da{fß einzelne Bestimmungen Aus-
nahmen zulassen, andere dagegen nıcht (C 81) Im Interesse der Klarheit un: der
Rechtssicherheit 1STt begrüßen, dafß die grundlegenden un: ausnahmslos für die

gESsSAMLE Kırche geltenden (jesetze Gesetzeswerk zusammengefaft
werden Damıt 1ST allerdings nıcht ZESABT, dafß ein solches Grundgesetz NUr (jesetze

göttlichen Rechts aufzunehmen Eınerseıits 1ST auch göttliches Recht innerhalb
bestimmter Grenzen entwicklungsfähig un: damıt veränderlich Andererseıts können
auch menschliche (Gesetze die Heilsmysteriıum der Kirche Orjıentiert sind VO  - solcher
Stabiliıtät SC1HH, dafß S1e für we1litfere (jesetze Wegwelser se1nNn M' und darum
der alltäglichen Veränderbarkeit rechtlicher Normen SC1I1 sollen

Alberigo: Concilium (1971) 449
16 Vgl Kasper 26 Auch die VO WEeIL mehr als yÄOIiO Theologen unterzeichnete „Erklärung

CGrundgesetz der katholischen Kırche“ scheint VO diesem Mißverständnıis ıcht ganz treı SC11.
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urch eıne Zusammenfassung grundlegender Normen 1n einem Grundgesetz der
Kırche wırd zugleich die Voraussetzung für dıe nıcht weniger wünschenswerte Einheit
der Kırche 1in der Vieltalt geschaffen. Dabej 1St nıcht 1Ur die bestehenden Rechts-
unterschiede zwiıischen ÖOst- und Westkirche denken. Vielmehr z1ibt sowohl 1im
Osten W 1e 1im Westen Teilkirchen, die voneinander abweichende rechtliche Regelungen
kennen. Und die Entwicklung und Pflege des Eıgenlebens der Teilkirchen 1in den VeI-

schıiedenen Weltgegenden wiırd gerade für die Zukunft geboten sein.
Ja sollte darüber hinaus daran gedacht werden, eın für die ZESAMTE Weltkirche

geltendes Grundgesetz schaffen, das selbst den bisher nıcht ZUuUr katholischen Kır-
chengemeinschaft zählenden Kirchen und kırchlichen Gemeinschaften möglich erschei-
1eN ließe, sıch dieser Kirche bekennen. Angesıchts der Tatsache, daß dıe I
wärtige Trennung der Kırchen Sal nıcht sehr durch Glaubensfragen, sondern mehr
durch verschiedene theologische Meinungen und verschiedene institutionelle,
rechtliche Eıgentümlichkeiten bestimmt 1St, käme einem darauf Rücksicht nehmenden
Grundgesetz der Kirche ine hervorragende ökumenische Bedeutung

Manche stoßen siıch der Bezeichnung eines solchen Gesetzeswerks als „Grund-
geseLZz der Kirche“. S1e befürchten, damıt würde zementiert, W 4s für weıtere Entwick-
lung oftenbleiben müfßte. Auch hinter dieser Befürchtung steht 1m Grund das Miß-
verständnıs, das die Eıgenart der rechtlichen. Gesetze verkennt. Rechtliche Gesetze
sınd nıe absolut unveränderlich, auch dann nıcht, WEn S1e den Rang VO  S Verfassungs-
recht beanspruchen und Ma{fißstab und Rıichtschnur für die nachgeordneten rechtlichen
Bestimmungen sein wollen Zu der Bezeichnung „Grundgesetz“ se1l Rand vermerkt,
da dıe Verfassung der Bundesrepublik Deutschland miıt Bedacht „Grundgesetz“
SCNANNT wurde, gerade damıt den Charakter der Vorläufigkeit un des Übergangs
auszudrücken.

So sehr grundsätzlıich der Erlaß eines Grundgesetzes der Kirche wünschen ISt,
1St doch ernsthaf} Iragen, ob jetzt der geeignete Zeitpunkt dafür 1St
Die grundgesetzlichen Normen, die 1mM CI stehen, sınd VO  z einem theologischen

Kırchenverständnis epragt, das heute als überwunden gelten annn Ist aber das
Selbstverständnis der Kirche als Heilsmysterium heute schon konsolidiert, dafß
LEUE grundgesetzliche Normen danach auszurıchten sınd, ohne der Getahr erliegen,
dafß S1e schon INOrgenNn wıeder als überholt anzusehen sind? Das Vatikanische Konzıil
hat schon vorher 1n der Theologie vorhandene Gedanken aufgegriffen und kraftvoll
weıterentwickelt. Es WwWare aber eın höchst gefährlicher Irrtum, y]lauben, das Konzıil
habe bereits den Abschluß eiıner Entwicklung gebracht. Die 1n Jahrhunderten VCI-
härtete Kruste 1St War aufgebrochen, die wieder kräftig wachsende Saat 1St aber noch
nıcht 1n einem Stadium der Reife, das schon ZUr Ernte ließe In unserer schnell-
lebigen eıt 1St hoften, daß vielleicht schon in wenıgen Jahren die Ausgangssıtua-
t10n für den Erlafß eiınes 1ın die Zukunft weıisenden Grundgesetzes der Kirche 1e]
günstiger se1n wırd als heute. Es 1St jedenfalls besser, dıe elıt einer theologischen
Klärung des Kırchenverständnisses IST abzuwarten, als 1n dem heutigen Gärungs-
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prozefß 1n Grundgesetz der Kirche erlassen, das schon INOTSCH dem theologischen
Verständnis der Kirche nıcht mehr entspricht un: darum dem Dienst, den dem
Leben der Kırche eısten soll, nıcht gerecht werden kann. Entwicklung und Fortschritt
theologischer Einsichten und Erkenntnisse ol und wird in der Kırche auch nach
dem Abklıngen der gegenwärtigen stürmischen Gärung weıterhin geben. ber diese
Entwicklung wırd durch gesetzliche Regelungen nıcht beeinträchtigt. Denn theologische
Einsichten haben sıch nıcht rechrtlichen Gesetzen, sondern umgekehrt, dıe rechtli-
chen Gesetze haben sıch den theologischen Einsichten auszurı  ten. Miıt der Mög-
iıchkeit und auch Notwendigkeit spaterer Änderungen auch eines Grundgesetzes 1st
daher immer rechnen.

{I11 Was 1St VO  ; dem vorliegenden Entwurf e1INes Grundgesetzes der Kirche halten?

Der den Bıschöfen Z Stellungnahme vorlıegende Entwurf esteht AUS einem Vor-
WOTLT (Prooemium) und 95 Canones, dıe 1n dreı Kapiıteln gegliedert sind:

Die Kıiırche oder das olk Gottes (CC 1—50);
dıe Aufgaben der Kırche (CC 1—383);
die Kirche und die menschliche Gesellschaft o 4—9
In dem ersten Kapıtel folgt nach WEe1 einleıtenden Aanones über Natur, Ziel un:

Struktur der Kırche (c un: über Einheit und Vieltalt der Kirche E eın Ar-
tikel über alle Christgläubigen (cc 3—30) Daran schließt sıch eın Artikel über die
1n der Kırche bestehende Hierarchie (cc Al  b} 1n dem VO apst (SC 4—3 VO  $

den Bischöfen, un ZWr VO Kollegium der Bischöfe und VO  =) einzelnen Bischötfen
(cc 7—4 und schließlich VO  - den Priestern und Diakonen CO 95 gehandelt
wird. Das Zzweıte Kapıtel spricht 1n Je einem Artıkel VO  3 der Aufgabe der Kirche
lehren (GC. 4—6 VO  e der Aufgabe der Kirche heiligen (cC 3—7 un: VO  —$ der
Aufgabe der Kıirche leiten (CC 5—8 1

Wer diese Überschriften liest und dazu noch einen Blick auf die insgesamt 182 Fuß-
wirft, 1St der Annahme genelgt, der Entwurf des Grundgesetzes Orjentiere

sıch vorwiegend den Aussagen des Vatıiıkanischen Konzzils. i1ne Prüfung
der Texte führt aber der Erkenntnıis, dafß dieser Schein trugt Insgesamt 1St
SaSch:; Der Entwurt entspringt im wesentlichen demselben Kirchenverständnis W1e
der CC Es finden sıch daher auch dıesem gegenüber aum substantielle Veränderun-
SCH ®  je ZUSCZOSCNECN Konzilstexte dienen mehr oder wenıger dazu, AauUSs dem (CSIC
übernommene gesetzliche Bestimmungen garnıeren. Diese werden dadurch in ıhrem
Aussagegehalt nıcht verändert, sondern NUur undeutlicher un unklarer. Dıie nüchterne
Sprache, ohne diıe eın (Gesetz ıcht auskommt, wiıird durch weitschweifig erzählende

Die deutsche Übersetzung spricht 1n diesem Zusammenhang 1n gewohnt unzutrefiender Weise VO:  —

den „AÄmtern“ der Kirche „Ämt ber bedeutet 1n der kırchenrechtlichen Sprechweise anderes.
Der Begriff „Amt wırd ın Ühnlicher Weise mehrdeutig gebraucht w1e der Begriff „Gesetz“”
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und gerade deswegen nichtssagende Formulierungen GCESGUZE: die heute SCrn gegenüber
der klaren „Juridischen Sprache“ als „pastorale Sprechweise“ gerühmt un: bevorzugt
werden. Eın Grundgesetz der Kirche MUu soliden theologischen Aussagen über
die Kırche Orjentlert se1in. Rechtliche (jesetze dürfen 1aber nıcht in die Sprache eines
theologischen Lehrbuchs gekleidet werden. Dıie theologischen Aussagen selbst gehören
nıcht iın das Grundgesetz. Es INa lediglich angehen, dem Grundgesetz 1n einem Pro-
oem1um, das nıcht selbst Gesetzeskraft hat, ine theologische Aussage über dıe Kirche
als Heılsmysterium voranzustellen, damıt die Grundlage aufzuzeigen, aut der
das N Gesetzeswerk steht. urch ine theologisch verbrämte Sprechweise der
(jesetzestexte selbst annn Nur der Eindruck erweckt werden, als ob tatsächlich VeI-

sucht werden sollte, das Heilsmysterium selbst 1n rechtliche Normen einzufangen.
Hıer ann nıcht allen Einzelbestimmungen des Entwurfs kritisch Stellung SC-

OmImMmMen werden. Nur eın Paar willkürlich ausgewählte Beispiele sollen das Unge-
nugen des Entwurfs verdeutlichen:

In AaNnOoNes 1St über 180mal der Begrift „Kiırche“ gebraucht. Diese Häufig-
keit aßrt mehr den Eindruck e1nes Lehrbuchs als den eines Gesetzbuchs entstehen.
Schlimmer als dies aber ist. daß dieser Begrift nıcht NUL, wiıe vorgibt, das Volk
Gottes bezeichnet, sondern auch 1n anderen Bedeutungen erscheint un: damit VONN

einem anderen Kirchenverständnis esonders mißlich 1St CSy, dafß 1n
die Kirche als ine Macht vorgestellt wiırd, der Menschen untergeben siınd. Dahinter
verbirgt sıch die lange elit geläufige Gleichstellung der Kırche MIt der Hierarchie,
wobejl Hierarchie weiıterhin als „Obrigkeıit“ verstanden wiırd, der „Untergebene“
gegenüberstehen 1

Obwohl das Vatikanische Konzıil den Kirchencharakter oder doch die iırch-
ichkeit der nichtkatholischen Kıiırchen und kıirchlichen Gemeinschaften ausdrücklich
anerkennt, spricht das Grundgesetz nıcht VO Verhältnis der katholischen Kirche
den nichtkatholischen Kırchen, sondern 1Ur VO  — dem Verhältnis der nichtkatholischen
Christen als einzelne ZUuUr katholischen Kırche (C Z ( Z In G: 88 werden die
niıchtkatholischen Kirchen LLUL 1mM Zusammenhang mit der Religionsfreiheit un: in
einem Atemzug mi1t den nıchtchristlichen Religionsgemeinschaften ZENANNT. Die nNeUE

Einsicht, daß auch die nıchtkatholischen Kırchen Träger und Mittel des Heıls sind,
hat den Entwurtf nıcht beeinflußt.

In C (vgl. auch 57i wırd unterschiedslos VO  ’ „allen Glaubenswahrheiten“
gesprochen, ohne beachten, dafß das Vatikanische Konzil „Je nach der verschie-
denen Art ihres Zusammenhangs MI1t dem Fundament des christlichen Glaubens“ eıne
„Rangordnung der Wahrheiten innerhal der katholischen Lehre“ anerkennt 1

Die 1030 versuchen, Grundpflichten und auch Grundrechte der einzelnen
Christgläubigen festzulegen. Dieser gutgemeıinte Versuch 1St aber gänzlıch mißlungen.

Demnächst werde ıch anderer Stelle aufzeigen, da{fß nach dem Verständnıis des Vatikanischen
Konzıls dıe Unter- un: Überordnung eın Wesenselement der Hiıerarchie 1SEt.

Dekret ber den Okumen1ısmus, Art. F
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So wırd A 1n e jedem das Recht verbrieft, daß se1in Ruf VO  w allen geachtet
werden mMu Im nächsten Satz aber wırd eingeschränkt: Nıemand 1St erlaubt, den

Ruf rechtswidrig verletzen. Damıt 1St DESALT, da{fß i1ne rechtmäßige Ver-
letzung des utfs geben kann und geben darft ber nıcht 1LLUTLr einzelne Grund-
rechte werden Jeweıils, aum sınd S1e ausgesprochen, durch ıne beigefügte Klause]l
schon wieder eingeschränkt. In 19 wırd arüber hinaus ganz allgemein der kırch-
lıchen Autorität die Befugnis zugesprochen, die Ausübung aller den Christgläubigen
eigenen Rechte nıcht LLUT regeln, sondern auch, un War selbst durch ırrıtierende
und inhabilitierende Gesetze, einzuschränken. Es 1St Wr hinzugefügt, dafß die Rege-
lung und Einschränkung 1 Hınblick auf das Gemeinwohl“ zugestanden wırd. Was
dem Gemeinwohl dient, bestimmt aber allein und souveran die kirchliche Autorität.
Irritierend und inhabilitierend sınd Gesetze, die die wirksame Rechtsausübung
bestimmte Formen binden bzw ine Person unfähig machen, eın Recht wirksam AaUuUS-
zuüben. Solche Gesetze können also tatsächlich dem Entzug eines Rechts gleichkommen.
Und das wırd unterschiedslos auch für die Grundrechte zugelassen. Man kann sıch
darum des Eindrucks nıcht erwehren, daß der Proklamation VO  w} Grundrechten
dıe Kiırchenglieder als Untertanen einer souveranen kirchlichen Autorität gegenüber-
stehen.

Zu den Stichworten „Kollegialität“ und „Subsidiarität“ 1St allgemein Sapch:
Der Entwurtf 1St hinter den Anstößen des Vatikanischen Konzzils zurückgeblieben A
Die 1mM Gefolge des Konzıils geschaffenen Gremıien werden, mMI1It Ausnahme der
Bischofssynode, nıcht einmal erwähnt. In D wırd den Laı1en lediglich dıe Fähig-
heit zugesprochen, „VOoN den yeweihten Hırten ın den Angelegenheiten der Kırche nach
Maßgabe des Rechts Rat gefragt und Je nach ihren Voraussetzungen auch mıiıt
kirchlichen Aufgaben betraut werden“. Das Konzıil spricht dagegen eindeutig und
unmiıißverständlich davon, dafß auch die Laıen unmittelbar und unabhängig VO  . einer
Beauftragung durch die Hıerarchi  e  e al der Sendung der Kırche teilhaben “ Vor diesem
Hıntergrund sınd die Konzilsaussagen über den Seelsorgerat un über dıe Laıien-
rate interpretieren. Demgegenüber nımmt sıch kläglich AdUS, wenn den Laıien
1m Grundgesetz nıcht einma|] das Recht, sondern 1Ur die Fähigkeit zuerkannt wiırd,

Rat gefragt werden. Immerhin wırd anerkannt, dafß diese Fähigkeit sıch auf
die Angelegenheiten der Kirche bezieht.

Das Zurückbleiben hinter dem Vatikanischen Konzıil 1St das Grundübel des VOI-

liegenden Entwurts eines Grundgesetzes der Kirche. Darum 1St dem Entwurf
ein1ıger Neuansätze auch nıcht durch Eınzelverbesserungen autfzuhelfen. Der Ent-
wurf 1St als Zanzer, auch als Arbeits- un Diskussionsgrundlage, nıcht brauchbar.

Vgl Dordett: Wort und Wahrheit 26 (1971) 314—-316
AA Dogmatische Konstitution iber die Kirche, AÄArt OS 30—33

Dekret ber die Hırtenaufgabe der Bischöfe, Art.
Dekret ber das Apostolat der Laien, Art
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Dıie Todkrankheit des Entwurts besteht also nıcht darın, da{fß eın Grundgesetz 1n
der Kırche überhaupt unmöglich ware un! darum auch n1ıe eines gegeben habe, SOI1-

dern vielmehr darın, daß der Entwurt nıcht eın Grundgesetz bringt, sondern
das alte, das bisher 1n der Kirche geltende Grundgesetz, dieses aber adurch verschlech-
Lert, daß gesetzliche Normen ın das Kleid eıner erbaulichen Sprache gehüllt werden.
Dabei wırd durch Zitate AUS der Heıiligen Schrift (auch solche zibt es!) und VOT allem
aus den Dokumenten des Vatikaniıschen Konzıils der Eindruck erweckt, daß siıch

NCUC, AusSs diesen Quellen geschöpfte Normen handle. Diese für tromme Ohren
wohlklingenden Zıtate leiben in der Sache ohne rechtlichen Gehalt und werden
damıt erbaulichen Formeln entwertet. Dıie eigentliche Quelle der 1m 'Text stehenden
Normen sınd S1e dagegen nıcht. Die wirkliche Quelle 1St der Codex lurıs Canonıi1cı und
das diıesem zugrunde liegende Kirchenverständnıs 2

Den Biıschöfen, die heute gefragt sind, 1ST daher Z s1e sollen einen Aufschub
des Unternehmens „Lex Ecclesiae Fundamentalıis“ verlangen. Aufgeschoben aber soll
nıcht aufgehoben se1n. ach weıterer Klärung der theologischen Aussagen über das
Heilsmysterium Kırche im Sınn der Anstöße des Vatikanischen Konzıils 1STt eın
Entwurt aApCIl. Denn das Grundgesetz der Kirche dart nıcht Grundlage theolog1-
scher Aussagen über dıe Kırche se1n, sondern mu{ß sıch selber diesen Orlıentieren.
So und 1LULr wiırd eın Grundgesetz der Kirche für das Leben der Kırche wertvolle
Dienste eisten vermOögen.

Vgl Alberigo: Concilium (1971) 455
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